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Stand: März 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

Merkblatt über die Rechtsverfolgung in Armenien 

 
 

Diese Angaben erfolgen aufgrund von Informationen, die der Botschaft zum Zeitpunkt der Abfassung vorlagen. Die Angaben und 

insbesondere die Benennung der Anwälte und sonstigen Rechtsbeistände erfolgt unverbindlich und ohne Gewähr. Der Mandant 

hat für alle Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem erteilten Mandat selbst aufzukommen. 

 

1. Bestehen Regeln über die örtliche, sachliche oder instanzielle Zuständigkeit der Anwäl-

te? Welche Anwälte sind vor welchen Gerichten zugelassen? 

 

Nach geltendem Recht lassen sich die Zuständigkeiten der Anwälte nach keinerlei Krite-

rien differenzieren.  

 

 

2. Inwieweit besteht Anwalts- oder Notarzwang? 

Es ist gesetzlich festgelegt, wann bei einem Straf- bzw. Zivilprozess die Einschaltung ei-

nes Verteidigers (Anwalts) Pflicht ist. Beispielsweise ist dies der Fall, wenn der Angeklag-

te minderjährig ist oder über keine armenischen Sprachkenntnisse verfügt oder Soldat 

ist. Die vollständige Liste der Kriterien, wann eine Pflichtbeteiligung eines Verteidigers 

(Anwalts) an einem Strafprozess vorgesehen ist, ist in Artikel 46 des Strafprozessrechts 

festgelegt.   

 

 

3. Inwieweit haben Inhaftierte Anspruch auf einen vom Gastland zu stellenden Pflicht-

verteidiger? 

 

Ein(e) in Armenien verhaftete(r) Ausländer(in) hat Anspruch auf einen Pflichtverteidiger 

(Anwalt), wenn er(sie) der armenischen Sprache nicht oder nicht gut mächtig ist. Falls 

er(sie) sich keinen Anwalt leisten kann, ist es die das Verfahren einleitende Behörde, die 

ihm(ihr) einen Verteidiger über das Büro des Öffentlichen Verteidigers bei der Rechts-

anwaltskammer zur Disposition stellt. Die Anwaltskosten werden in diesem Fall vom 

Staat übernommen.    

 

 

4. Inwieweit bestehen im Gastland Gebührenregelungen? Wie können Gebühren am bes-

ten im Voraus abgeschätzt werden: Gebührentabelle nach Streitwert, Stundensatz, Er-

folgshonorar, Tragung eigener Kosten bei Obsiegen? 

 

Die Höhe des Honorars des Rechtsanwalts wird zwischen dem Anwalt und seinem Man-

danten vereinbart. Das Gericht legt seinerseits die Höhe eines angemessenen Anwalts-

honorars auf der Grundlage einer durch die Anwaltskammer erstellten Durchschnitts-
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preisliste für Anwaltsleistungen fest. Diese Liste ist für die Rechtsanwälte jedoch nicht 

verbindlich, und findet lediglich bei der Berechnung der Gerichtskosten Anwendung. 

 

 

 

5. Inwieweit gewährt das Gastland Prozesskostenhilfe? 

In bestimmten im Strafprozessrecht vorgesehenen Fällen werden die Gerichtskosten 

durch den Staat erstattet. Insbesondere kommt der Staat für Honorare des Anwalts, des 

Übersetzers, des Experten sowie für Transportkosten, Tagegelder und sonstige Kosten 

der Personen, die im Verfahren involviert sind, auf. 

Fragen zur Erstattung von Gerichtskosten sind in Artikel 21 des Strafprozessrechts der 

Republik Armenien detailliert erörtert.  

 

 

6. Bestehen im Gastland andere geeignete Institutionen, die sich mit Rechtsverfolgung 

befassen oder Beratungstätigkeit gegen Gebühren (z.B. Handelskammer etc.) über-

nehmen? Gibt es Wohltätigkeitsinstitutionen, die bestimmte kostenlose Beratungen 

gewähren? 

 

In einem Strafverfahren darf ausschließlich ein Anwalt als Verteidiger eingeschaltet 

werden. Beratung darf auch von Menschenrechtsorganisationen angeboten werden. Es 

gibt in Armenien zahlreiche Menschenrechtsorganisationen, die im Rahmen ihrer Tätig-

keit, aber auch einzelner Programme Beratungshilfe gewähren.  
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Anwaltsliste 
 
 
 

Diese Angaben erfolgen auf Grund von Informationen, die der Botschaft zum Zeitpunkt der Abfassung vorlagen. Die Angaben 

und insbesondere die Benennung der Anwälte und sonstigen Rechtsbeistände erfolgt unverbindlich und ohne Gewähr. Der 

Mandant hat für alle Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem erteilten Mandat selbst aufzukommen. 

 
►►►Bei Anrufen aus Deutschland: Vorwahl 00374, Null der Ortsnetzkennzahl weglassen◄◄◄ 

 
Rechtsanwälte 

Kontaktdaten Fachgebiete Sprachen RRef* 

Concern Dialog Law Firm, Kontakt: Direktor Aram Orbelyan 

Mobil.: 093 662726 
Für Strafrecht Rechtsanwalt Hovhannes Khudoyan 
Tel.: 055 885992 

Adresse: RA, Yerevan 0025, Charents str.1, 2nd floor, office 207 

Tel.: +37410575121; (060) 278888 

E-mail: info@dialog.am 

Web: http://www.dialog.am 

Allg. Zivil-, Arbeits-, Gesell-

schafts-, Wirtschaft- Verwal-

tungs- Strafrecht, Unterneh-

menskauf, Mediation 

Seit 2015 Mitglied im  DWV 

Arm., 

Engl., 

Russ. 

Franzö-

sisch 

Deutsch 

ja 

Ter-Tachatyan-Legal and Business Consulting,  

Kontakt: Direktor Armen Ter-Tachatyan 

V.-Sargsyan-Str. 10, 2. Etage, office 108, 0010 Eriwan 

Tel.: (0 10) 54 46 91, 54 46 92; E-Mail: info@ter-tachatyan.am 

Web: http://www.ter-tachatyan.am 

Allg. Zivil-, Wirtschaftsrecht Arm., 

Engl., 

Russ. 

ja 

Investment Law Group LLC, Kontakt: Direktor: Artashes Kakoyan 

Yekmalianstr. 6, 0002 Eriwan 

Tel.: (0 10) 53 26 34; 53 26 54; Mobil: (0 91) 005522, (0 55) 005522  

Fax: (0 10) 53 26 34; 53 26 54; E-Mail: info@lawyer.am 

 http://www.lawyer.am 

Allg. Zivil-, Arbeits-, Gesell-

schafts-, Wirtschaft- Verwal-

tungsrecht, Unternehmenskauf, 

Mediation 

Arm., 

Engl., 

Franz., 

Russ. 

ja 

Rechtsanwalt David Abgaryan 

Mobil: +374 95 501 300 

david.abgaryan@gmail.com 

Allg. Zivil-, Familien-, Arbeits-, 

Gesellschafts-, Wirtschafts-, 

Internationales Privatrecht 

Arm., 

Engl., 

Russ. 

ja 

Rechtsanwalt Sergey Brutyan 

Mobil: + 374 55 685 922 
SLBRUTYAN@GMAIL.COM  

Zivilrecht, Verwaltungsrecht, 

internationales Privatrecht, 

Strafrecht. 

Er ist bei der armenischen An-

waltskammer nicht registriert  

Arm. 

Deutsch 

Engl. 

Russ. 

ja 

Ameria Legal Advisory Services, Kontakt: David Sargsyan 

Vazgen-Sargsyan-Str. 2, 0010 Eriwan 

Tel.: (0 10) 56 11 11;  

E-Mail: dav.sargsyan@ameria.am, legal@ameria.am 

http://www.amerialegal.am 

Wirtschaftsrecht einschl. Gesell-

schafts-, Vertrags-,   Arbeits-

recht; alle Rechtsbereiche außer 

Strafrecht 

Arm., 

Engl., 

Russ. 

Ja 

 

 

 

Kammern 
 

Kontaktdaten Sprachen RRef* 

Anwaltskammer der Republik Armenien, Präsident Simon Babayan 

Zakyanstr. 7-2, 0010 Eriwan 

Tel.: (0 10) 60 07 01; 60 07 04; Fax: (0 10) 60 07 03, E-Mail: info@advocates.am, 

Web: http://www.advocates.am/  

Arm., 

Engl., 

Russ. 

ja 

Industrie- und Handelskammer der Republik Armenien, Vorsitzender Martin Sargsyan 

Khanjyanstr. 11, 0010 Eriwan 

Tel.: (0 10) 56 01 84; (0 60) 48 49 02, E-Mail: info@armcci.am, Web: http://www.armcci.am 

Arm., 

Engl., 

Russ. 

ja 
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* Möglichkeit zur Aufnahme von Rechtsreferendaren 


